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Briefwahl-Streit noch in der Schwebe
Verwaltungsgerichtshof in Kassel entscheidet: Gang zur Urne muß in jedem Fall freistehen

Darmstadt (müg). Der Allgemeine 
Studenten-Ausschuß der Technischen 
Hochschule D arm stadt (AStA) hat über 
das von einem Studenten angestrengte 
N orm enkontrollverfahren im Streit ge
gen die E inführung der Briefwahl zu 
den Selbstverwaltungsorganen als Re
gelfall einen Teilerfolg errungen. Zwar 
teilt der Hessische 7Verwaltungsge- 
richtshof in Kassel nach seinem jetzt 
bekanntgewordenen Spruch nicht die 
Rechtsauffassung des Studenten, wo
nach die E inführung der Briefwahl an 
den hessischen Hochschulen „immer 
und un ter allen Umständen'* unverein
b ar sei m it höherrangigem Recht — vor 
allem den aus der Verfassung abgelei
teten W ahlrechtsgrundsätzen —. die, 
Briefw ahl als Regelfall ist aber nach 
‘'dem B eschluß der Kasseler Richter nur 
d ann zulässig, wenn sich die W ahlbc- 
rechtigten "eingedenk der besonderen. 
Ü etahren von Briefwahlen ohne jede 
Einschränkung auch für die Urnenwahl
als A lternative entscheiden können. In
dem vom Senat entschiedenen Einzel- 
fAll sei diese Möglichkeit nicht gegeben 
gpwpsen. In ihrer konkreten Auscestal- 
tung sei die W ahlordnung der THD m it 
der Einführung der Briefwahl als fte- 
gelfall deshalb trotz der Möglichkeit 
zur nachfolgenden Urnenwahl unzuläs
sig. 1

Die neue W ahlordnung hatte Hessens 
K ultusm inister anstelle des Konvents 
der Hochschule erlassen, weil dieser der 
W iesbadener Anordnung einer Ände
rung bezüglich der Briefwahl nicht 
nachgekommen war. Um die Wahlen im 
Sommersemester 1979 noch zu ermög

lichen, w ar die sofortige Vollziehung 
des entsprechenden K ultusm inistererlas
ses angeordnet worden, der sich dar
auf stützte, das BHG müsse in dieser 
Frage unm ittelbar Anwendung finden. 
S trittiger Punkt war, daß nach der 
neuen Regelung den Wahlberechtigten 
die unterlägen für eine B ncfw ahl auto
matisch zu geschickt werden müssend 
anstatt eTwa^der WrmtbenacHnchtigung 
die ÄüTTorderung Jäeizugebem nach" 
Wunsch"Brie7wahl zu beantragen.’ 51

Den Widerstand gegen die Briefwahl 
als Regelfall haben D arm städter S tu
dentenvertreter vor allem mit der 
Furcht vor möglichen M anipulationen 
und Repressionen gegenüber W ahlbe
rechtigten begründet. Obwohl das 
D arm städter Verwaltungsgericht im 
Mai vorigen Jahres zwei Eilanträge der 
Studentenschaft negativ entschieden 
und den sofortigen Vollzug der ministe
riellen Anordnung für Rechtens erklärt 
hatte, wurde das Studentenparlam ent 
im Sommer noch nach der alten Rege
lung gewählt. TH -Präsident Professor 
Dr. Helmut Böhme hatte Verständnis 
für die Haltung der Studenten gezeigt 
und auf die schwebenden Gerichtsver
fahren hingewiesen, deren Ausgang vor 
neuen Entscheidungen abgewartet w er
den solle.

Böhme hat aber bereits im Juli mit 
Nachdruck auf eine Änderung des 
Briefwahlparagraphen im hessischen 
Hochschulgesetz gedrängt und dabei 
auch fiskalische Überlegungen in den 
Vordergrund geruCkt. Die Versendung 
der Briefwahl-Unterlagen zu den Kon

vents- und Fachbereichsratswahlen ha
be allein Kosten von vierzig- bis sech- 
zigtausend Mark verursacht, wobei von 
d en ru n d  14 000 verschickten U nterla- 
gen 800 als unzustellbar zurückgekom- 
fhen seien7 weil sich inzwischen Adres
sen geändert hatten. H auptargum ent 
des TH-Präsidenten für eine freie Ent
scheidung der Hochschulen über ihren 
Wahlmodus war die Beobachtung, daß 
die Briefwahl die W ahlbeteiligung in 
Darm stadt und anderswo nicht hat an- 
steigen lassen, sondern das Gegenteil 
der Fall war. Das Wiesbadener K ultus
m inisterium hatte sich von der Neure
gelung eine Verbesserung des unbefrie
digenden Zustands erhofft, daß sich 
durchgängig nur etwa dreißig bis vier
zig Prozent der W ahlberechtigten an 
den Hochschulwahlen beteiligen. Mit 
einer höheren W ahlbeteiligung aber, so 
wurde argum entiert, verbessere sich die 
Legitimation der Selbstverwaltungs
gremien.

^Während die D arm städter
sTichterliTerhem AntraiTäiiTpinsTr 

••‘dnung zu erkennen gege-
ßen haben, daß sie die im hessischen  
Hoch Schulgesetz verankerte RegeL
BHefwälil für verfassungskonform h 
ten (Well lilüHf1 flWHl''WbiMes 

~ len zum Rand- öder Bundestag veT^ 
gleichbar). bat der "
strittige

L*t_Meutlich bäänTwortet. Nach einer 
idMÜUUg Uöü111 BüM esverfassungs- 

gerichts soll die Briefwahl nur in Aus
nahm efällen möglich und erlaubt sein.
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